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44 filuffrtrte rttjtimjerifitje innbnjerksr-Siltttnj

Slug auf hohem ,3urafelfen erbtieften toir bag ©cßloß Falten*
ftein, in welchem fid) nun (Tempora mutantur) Slrbeiter*

Wohnungen beftnben, roelcfje Ijiex- nacß beg Sageg Slrbeit bie

präcßtigfte StuSficßt gewähren.
©inter Satgtßal beficßtigteit toir nod) eine ©ement=9töhren*

leitung für eine 6elluIofe=Sapierfabrt£ nad) ©ßftetn Slonier.
Severer uerfießt bie Dtötjreu mit einer. SDraftteinlage, woburdj
mit 5 ßentimeter SBanbfiärfe biefetbe fjeftigfeit ergiett wer*
ben fann, tote mit gtrta breimal btcfern Stöbren ohne Sraßt*
eiulage.

3n Salgtßat mußte bie burftige Seber unferer Steife*

gefeltïctjaft fd)or. triebet' mit ettuaô SBeißweiu bon ber feinern
©orte angefeuchtet werben.. S^adE) unferem furgen 2Ibfc§iebS=

trunfe umbixfterte fid) leiber ber Rimmel unb mit Dtnnibug
unb ©quipagen fuhren mir im Srabe ber ©tation Oettfingen
gu, um per Sampf um 7 llßr 56 Stinutett in ©olothurn
unter ftrömeubetn Stegen anplattgen.

Stach einem guten Stacßteffen im befannten ©aftßof gur
„ftrone", welcbeg ein feiner Stopfen Segalaig würgte, gogen
jich ttnfere Seute früher ober fpäter in ihre ©djläfgemäcber
gurücf mit bem Semitßtfeitt, einen fchönen unb lehrreichen
Sag Perlebt p haben.

Strn anbern SJtorgen nach bem Ft-'üßftücf 8 Uhr 18 Sit*
nuten Slbfaßrt per Sahn nach ©erlafiugen pr Seficßtiguug
beg SBalgtoerfeg. Sort mar ber Smpfang Pott Herrn Siref*
tor Lingelbach ebenfo hiergtid), trie berjenige in ber Slug.
@g fei hier gleich Slnfangg bemerft, baß ber heutige Sienftag
mit feiner frifchett Suft, an welchem ftd) bag SBetter gu=

fehenbg aufheiterte, fid) gang üorgiiglidj gu ernfter Seficßtigung
ber beiben in Slugfid)! genommenen Stabliffemente eignete.

Stafcß bilbeten fid) brei ©ruppen unter Rührung üon

Herrn Sireftor Lingelbach), ©errtt 31. Hartmann unb ®errn
§reh, ineldje alle Stbtbeilungen biefeg auggebehnten S35alg=

werfeg mit großem Stttereffe beficßtigten. ©err Sngenieur
Slbolph Hartmann hatte bie fÇreûnbliçhleit, meine ihm feiner,

3eit beßttfg ©rgängung eingefunden lücfenljaften Stotigett über

bag üott StoU'fcbe SBalgwerf ®erlafingen umguarbeiten. 3d)
führe beßßalb oft feine eigenen SBorte an:

Sag ©tfenwerf ©erlafingen liegt an ber ©mmentbalbabn,
6 Silometer oon ©olothurn entfernt. @g ift bttrch einen

Sriüatfcbieuenftrang, welcher bag Fabrifareal an üerfdjiebenen

Qrten burchguert unb ringg um bagfelbe herumgeht, mit ber

Sabnlinie ber Smmenthalbahn oerbunben, fo baß bie ©ifen*
bahnmagett je nadj Sebi'trfniß git ben Perfdjiebenett Sager*
pläßen unb Slagaginett gefcßafft werben ïpnnett. Ser SBagen*

trangport Pom Sahnhof nach bem Sifettwer! unb guritcf wirb
burch eine eigene Sofomptiüe uermittelt; fßferbefraft würbe

hiefüt faum mehr augreidjett, fornmt eg boch Por, baß an
einzelnen Sagen big 30 unb mehr ©ifenbajjnmagen gu* uttb'

abgeführt werben.

Sag SBert beschäftigt fid) mit ber Fabrifation pou fo=

genanntem ©anbelgeifett (Flach*, Stunb*, Quabrat*, leichtere

Façotteifett unb ©ifenbledj), itt leßter 3ait auch mit ber

Lieferung üon ©chienetibefeftiguuggmitteln für ©ifenbahnen
aug glußeifen, alfo ©chienenlafcßen, Unterlaggplatteu, ©cßie*

nennägel, Safdjenfcßfauben ec. Qur Serarbeituitg fornmt

hauptfäcßlicb alteS ©ifett, alfo ©chmiebeifenabfälle, urtbrauch=

bare ©tfenbahn* unb Stollbahnfchienen, alte Steife, Siech,

Srehfpäßne, Stägel, ©djrauben ec. ec., battu aber auch) feßwe*

btfdjeg ©olgfohleneifett unb fjlußeifen aug bem SonPerter für
©ifenbaßnmaterial.

Sie Sahregprobuftion betrug im legten 3aljre girfa 16,000
Sottneu; bngu würben angefauft: altes ©ifett girfa 15,000
Sonnen,'feßmebifeßeg ©olgfohlen* unb glußeifen girfa 3,000
Sonnen, ©teinfohlen 8,500 Sonnen.

Sei einem folchen Sonfunt fpielt natürlich ber ©ittfauf
beg Stoßmaterialg eine ungeheuer wichtige Flotte unb im ber*

floffenen Frühjahr müffen Por unferm Sefucße in ®erla=

fingen für Sllteifen befonberg giinftige tonjunfturen beftanben

ßaben, benn eg würben ung gange Serge biefeg Staterialg

3Subtifatton§*Drgcm beS ©cbmetg.-SetuerbeueveinS) Str. 4.

Porgegeigt, welche einen Söertl) Pon ipunberttaufenben non
fÇratfÊett repräfentiren mögen. Siefeg Sitteifen fournit nur
gum fleinften Sheil aug ber ©djweig felbft, ben größteii
Sheil liefert bag ©roßhergogttjum Sabeu unb bag ©Ifaß.

Sag Sreuumaterial (bie ©teinfohle) wirb ungefähr gur
©älfte aug ben ©aargruben uttb gur Hälfte aug Franfretcß
(©aute=©aôtte) begogett. @8 finb auch f«J)oit Serfucße mit
belgifcßen unb fübfrangöfifcßen .toßlenforten gemacht morben,
aber wegen ungünftigen $racßtoerhältntffen unb größerer
©hladenbilbitng mußte ber Segug ber leßtern beiben Duali*
täten wieber fiftirt werben.

©eben Wir ttttg nun im ©roßen uttb ©angett ben ©ang
ber gabrifation unb bie ©inrichtungen biefeg oortrefflicß eitt=

gerichteten ©ifenwerfeg ettoag uäßer an: Sag Sllteijen wirb
bei ber SliiEunft in ber gabrif in ber SBeife oberflädjlid)
fortirt, baß bie fdjwerere unb leichtere SBaare gefonbert ab*'
gelaben wirb, worauf eine weitere genaue ©ortirnng auf ben

Sagerpläßen felbft erfolgt. Sag fleine ©ifen unb bie bi'tnnen
Stecße wanbern in bie grifeßfeuer unb in bie Subbelöfett,
wäßrenb bie gröbere Söaare itt bie Saguetßütte fommt. ©ier
wirb jebeg größere ©tüd unter einer ©djeere ' ober ©tange
in paffenber Sänge gerfeßnitten unb biefe Slbfdjnitte werben
mit Sanbeifen ober Sratß in größere ober fleinere, mögltcßft
fotnpafte Sßaquete gufammengebitnben, Wet^e in ißrem ®e=

wießte bem baraug hergufteüenben ©ifenftabe entfpreeßen. Slit
biefer Slrbeit faßen wir in großen hellen Säumen, in welchen
auf Stotlwagen ßunberte üon ^Jaqueten bislogirt

'

würben, an
paffenben Slrbeitgtifcßen biete grauenßänbe unb jüngere 8lr=

beitgfräfte befcßäfttgt.
Siefe fßaquete werben nun in beit ©cßweißofen eingelegt,

in welchem fie wäßrenb einer Sauer oon % big "Stunben
einer ©tfee Pott 1200 big 1400 ®rab Selfiug auggefeßt
werben, gür gewöhnliche Qualitäten ©anbelgeifen werben

mittelft Sange uttb Erahnen bie rothwarmett Saquetevïbem
©cßmeißofen entnommen unb bireft auf bem in näcßfter Säße

fteßenben SBalgwerfe in bie gemünfeßten profile auggewalgt.

Seffere Qualitäten werben üorßer ttttjer bem Satttpfhammer
gefd)miebet. (fÇ-ortf. folgt.)

dtbii|. Sîranfcit= unb Uufa(iuerftdjevunif.

Ser §anbwer£erüerein ©t. ©atleu ßat fotgenbe Seant=

wortung ber Pom ^ntralaugfcßuß beg @^weig. ©ewerbe«

üereittg an bie ©eftionett geftedten 7 fragen gegeben:

Sin ben 3«ntralausf^uß beg ©eßweig. ©ewerbeüereittg '

in 3ürid)l

©öftieß Segug neßmenb auf 3ßr .freigfeßreibett Sir. 117

Pom 31. SJlärg beeßren wir ung, 3ßnen tnitgutheilen, baß

ber §aubwerfgmeifterüerein üon ©t. ®alleu fdßott Sltttwod)
bett 1. Stpril bie üon 3ßnen üorgelegten ,7 fragen betreffettb

©infüßrung ber eibg. Lran£ett= unb Uufattüerficherung be=

ßanbelte, uttb gwar nach Slnßörun'g eines griinblicßen unb

betaillirten Sortrageg nnfereS Sereingpräfibenteit, §rn. Stöbert

St.ingger*), über bie ®efcßic^te uttb bag SBefeu ber ©aft=

pflidjt, mit einläßlicher Stugeittanberfeßüng beS ftabrifgefeßeg,
beg ©aftpflidßtgefetjeS oon 1881, beg erweiterten Haftpflicht*
gefeßeg oon 1887 uttb beren folgen für, bie Hanbwerfg*
meifter, über bie befteßenben Serficßerunggarten, über bie

Slotßwenbigfeit ber gu feßaffettben eibgenöffifdjen Stnftalt unb

beffeu, wag man üott leßterer biHigerweife erwarten föttne,
unb f^ließlid) über bag oon 3ßuen aufgeftellte ©diettta, wo*
bei nach einftimmiger Slnnaßme ber geftellten Slnträge burd)
bie Serfammluttg befdjtoffen würbe, teßtere Sßnen nicht btog

auf bem Fragebogen, fonbern unter nachfteßenber Segrüttbung
mitgutßeiten.

Dtg" iserr gtiitggev ift gerne Bereif, feinen Vortrag anf
3?nnfch anet) an aitbem <>>ct»erBs- uttb iianbiuerltevwereineu gu
liat'feu.

44 Muftrirte schweizerische Handwerker-Zettsng

Clus auf hohem Jurafelsen erblickten wir das Schloß Falken-
stein, in welchem sich nun (Doinpora, inràiàr) Arbeiter-
Wohnungen befinden, welche hier nach des Tages Arbeit die

prächtigste Aussicht gewähren.
Hinter Balsthal besichtigten wir noch eine Cement-Röhren-

leitung für eine Cellulose-Papierfabrik nach System Monier.
Letzterer versieht die Röhren mit einer Drahteinlage, wodurch
mit 5 Centimeter Wandstärke dieselbe Festigkeit erzielt wer-
den kann, wie mit zirka dreimal dickern Röhren ohne Draht-
einlage.

In Balsthal mußte die durstige Leber unserer Reise-

gesellschaft schon wieder mit etwas Weißwein von der feinern
Sorte angefeuchtet werden,. Nach unserem kurzen Abschieds-
trunke umdüsterte sich leider der Himmel und mit Omnibus
und Equipagen fuhren wir im Trabe der Station Oensingen

zu, um per Dampf um 7 Uhr 56 Minuten in Solothurn
unter strömendem Regen anzulangen.

Nach einem guten Nachtessen im bekannten Gasthof zur
„Krone", welches ein feiner Tropfen Dezalais würzte, zogen
sich unsere Leute früher oder später in ihre Schläfgemächer
zurück nnt dem Bewußtsein, einen schönen und lehrreichen
Tag verlebt zu haben.

Am andern Morgen nach dem Frühstück 8 Uhr 18 Mi-
nuten Abfahrt per Bahn nach Gerlafingen zur Besichtigung
des Walzwerkes, Dort war der Empfang von Herrn Direk-
tor Kinzelbach ebenso herzlich, wie derjenige in der Clus.
Es sei hier gleich Anfangs bemerkt, daß der heutige Dienstag
mit seiner frischen Luft, an welchem sich das Wetter zu-
sehends aufheiterte, sich ganz vorzüglich zu ernster Besichtigung
der beiden in Aussicht genommenen Etablissemente eignete.

Rasch bildeten sich drei Gruppen unter Führung von

Herrn Direktor Kinzelbach, Herrn A. Hartmann und Herrn
Frey, welche alle Abtheilungen dieses ausgedehnten Walz-
Werkes mit großem Interesse besichtigten. Herr Ingenieur
Adolph Hartmann hatte die Freundlichkeit, meine ihm seiner

Zeit behufs Ergänzung eingesandten lückenhaften Notizen über

das von Roll'sche Walzwerk Gerlafingen umzuarbeiten. Ich
führe deßhalb oft seine eigenen Worte an:

Das Eisenwerk Gerlafingen liegt an der Emmenthalbahn,
6 Kilometer von Solothurn entfernt. Es ist durch einen

Privatschieuenstrang, welcher das Fabrikareal an verschiedenen

Orten durchquert und rings um dasselbe herumgeht, mit der

Bahnlinie der Emmenthalbahn verbunden, so daß die Eisen-
bahnwagen je nach Bedürfniß zu den verschiedenen Lager-
Plätzen und Magazinen geschafft werden können. Der Wagen-
transport vom Bahnhof nach dem Eisenwerk und zurück wird
durch eine eigene Lokomytive vermittelt; Pferdekraft würde

hiefüi kaum mehr ausreichen, kommt es doch vor, daß an
einzelnen Tagen bis 30 und mehr Eisenbahnwagen zu- und»

abgeführt werden.

Das Werk beschäftigt sich mit der Fabrikation von so-

genannten! Handelseisen (Flach-, Rund-, Quadrat-, leichtere

Fa?oneiseu und Eisenblech), in letzter Zeit auch mit der

Lieferung von Schienenbefestigungsmitteln für Eisenbahnen

aus Flußeiseu, also Schienenlaschen, Unterlagsplatten, Schie-

nennägel, Laschenschranben ze. Zur Verarbeitung kommt

hauptsächlich altes Eisen, also Schmiedeisenabfälle, unbrauch-
bare Eisenbahn- und Rollbahnschienen, alte Reife, Blech,

Drehspähne, Nägel, Schrauben ec, ec,, dann aber auch schwe-

disches Holzkohleneiseu und Flußeisen aus dem Converter für
Eisenbahnmaterial,

Die Jahresproduktion betrug im letzten Jahre zirka 16,000
Tonnen; dazu wurden angekauft: altes Eisen zirka 15,000
Tonnen, schwedisches Holzkohlen- und Flußeisen zirka 3,000
Tonnen, Steinkohlen 8,500 Tonneu,

Bei einem solchen Konsum spielt natürlich der Einkauf
des Rohmaterials eine ungeheuer wichtige Rolle und im ver-

flossenen Frühjahr müssen vor unserm Besuche in Gerla-

fingen für Alteisen besonders günstige Konjunkturen bestanden

haben, denn es wurden uns ganze Berge dieses Materials

Publikations-Organ des Schweiz.» Gewerbevereins) Nr. 4,

vorgezeigt, welche einen Werth von Hunderttausenden von
Fraltken repräsentiren mögen. Dieses Alteisen kommt nur
zum kleinsten Theil aus der Schweiz selbst, den größten
Theil liefert das Großherzogthum Baden und das Elsaß,

Das Brennmaterial (die Steinkohle) wird ungefähr zur
Hälfte aus den Saargruben und zur Hälfte »aus Frankreich
(Haute-Saône) bezogen. Es sind auch schon Versuche mit
belgischen und südfranzösischen Kohlensorten gemacht worden,
aber wegen ungünstigen Frachtverhältnissen und größerer
Schlackenbildung mußte der Bezug der letztern beiden Quali-
täten wieder sistirt werden.

Sehen wir uns nun im Großen und Ganzen den Gang
der Fabrikation und die Einrichtungen dieses vortrefflich ein-
gerichteten Eisenwerkes etwas näher an: Das Alteisen wird
bei der Ankunft in der Fabrik in der Weise oberflächlich
sortirt, daß die schwerere und leichtere Waare gesondert ab-'
geladen wird, worauf eine weitere genaue Sortirung auf den

Lagerplätzen selbst erfolgt. Das kleine Eisen und die dünnen
Bleche wandern in die Frischfeuer und in die Puddelöfen,
während die gröbere Waare in die Paquethütte kommt. Hier
wird jedes größere Stück unter einer Scheere 'oder Stanze
in passender Länge zerschnitten und diese Abschnitte werden
mit Bandeisen oder Drath in größere oder kleinere, möglichst
kompakte Paquete zusammengebunden, welche in ihrem Ge-
Wichte dem daraus herzustellenden Eisenstabe entsprechen. Mit
dieser Arbeit sahen wir in großen hellen Räumen, in welchen
auf Rollwagen Hunderte von Paqueten dislozirt wurden, an
passenden Arbeitstischen viele Frauenhände und jüngere Ar-
beitskräfte beschäftigt.

Diese Paquete werden nun in den Schweißofen eingelegt,
in welchem sie während einer Dauer von bis ^ Stunden
einer Hitze von 1200 bis 1400 Grad Celsius ausgesetzt
werden. Für gewöhnliche Qualitäten Handelseisen werden

mittelst Zange und Krahnen die rothwarmen PaquetMdem
Schweißofen entnommen und direkt auf dem in nächster Nähe

stehenden Walzwerke in die gewünschten Profile ausgewalzt.
Bessere Qualitäten werden vorher untzr dem Dampfhammer
geschmiedet. - (Forts, folgt.)

Eidg. Kranken- und UnfaMersichernng.

Der Handwerkerverein St. Gallen hat folgende Beant-

Wartung der vom Zentralansschuß des Schweiz. Gewerbe-
Vereins an die Sektionen gestellten 7 Fragen gegeben:

An den Zentralausschuß des Schweiz. Gewerbevereius
in Zürich!

Höflich Bezug nehmend auf Ihr Kreisschreiben Nr. 117

vom 31. März beehren wir uns, Ihnen mitzutheilen, daß

der Handwerksmeisterverein von St. Gallen schon Mittwoch
den 1. April die von Ihnen vorgelegten 7 Fragen betreffend

Einführung der eidg. Kranken- und Unfallversicherung be-

handelte, und zwar nach Anhörung eines gründlichen und

detaillirten Vortrages unseres Vereinspräsidenten, Hrn. Robert

Ningger*), über die Geschichte und das Wesen der Haft-
Pflicht, mit einläßlicher Auseinandersetzung des Fabrikgesetzes,

des Haftpflichtgesetzes von 1881, des erweiterten Haftpflicht-
gesetzes von 1887 und deren Folgen für die Handwerks-
meister, über die bestehenden Versicherungsarten, über die

Nothwendigkeit der zu schaffenden eidgenössischen Anstalt und

dessen, was man von letzterer billigerweise erwarten könne,

und schließlich über das von Ihnen aufgestellte Schema, wo-
bei nach einstimmiger Annahme der gestellten Anträge durch
die Versammlung beschlossen wurde, letztere Ihnen nicht blos
auf dem Fragebogen, sondern unter nachstehender Begründung
mitzutheilen.

AUF- Herr Ztingger isttgerne bereit, seinen Portrag ans
Wunsch auch an andern Kcwervs- und KandwerKcrvereinen zu
hatten.



9ft. 4 JUullrirU rdjttJ£t?ertfdje jjntt&nredter-Seitltnfl (OffigieïïeS 5ßubIifation§=£)t-gatt be§ ©djtueig. ©eluerbeoeveinS) 45

Sit erftec Sinie ift uns aufgefallen, baß bie bon Sßuen
ciuf gefteüten fragen für bie S raufen» unb Unfaflberfid)erung
unter gleicher 9tubrif figuriren. UnfeieS ©racßtenS foKten
gWet getrennte äkrwaltungSabtheilungen befteßen, benn foiooßl
bie $rage beë DbligatoriumS, atS biejenigen ber fafuttatiben
3utaffung, ber SluSbeßnung auf bie Slrten ber Sîerunglûcfung
unb befonberS ber 93eitragSpfli<ht ber Sirbeitgeber ÎBnnen bodj
unmöglich für Sh-anfßeiten unb Unfäfle bie gleiten fein ober
fie mürben im einten ober anbern Satte oft fet)t" ungerecht.
<Sie rnerbeu eS uns baßer gn ©ute galten, menu loir für
bie betreffenben 9tubrifen je gwet 9lutworten ertîjcilen.

$rage 1 beantworten wir baßim ®er Seitritt gur eibg.
®ranfenberfid)erung folle für alte Slngefteflten, Arbeiter, hütfS«
arbeitet- unb Setjrlinge fämmtlicher wirtbfd)aftlicßen. Setriebe,
fowie für bie dienftboten, bie 33unbeS=, itantonS* unb ©e?
uieiubeangefteflten unb Lohnarbeiter, fowie für alle hanb»
WerfSmeifter, welche feine ©efeflen batten — fofern 91tf biefe
nicht in einer bom SBunbe ïongeffionirten Eantonateit ober

öffentlichen >$ranfenfaffe oerfiebert finb, als obligatorifd)
errlart werben.

®ie eibg. Itnfaflberficheruug bagegen würbe nad) 9lbtauf
etuer SiquibationS? unb 9tuffünbefrift obtigatorifd) für alte
-Arbeiter unb Seßrtinge berjenigen Unternehmungen unb @e=

werbe, bereu fflieifter bis beute bem jÇabrih unb erweiterten
haftpfticßtgefeß unterfteflt finb, wobei fieb ber S3unb baS flteeßt
borbehielte, biefeS Obligatorium fpäter ngfh Weiter aitSgu*
bebueu. {Çiir alte übrigen ©eßweigerbürger Wäre ber ©in=
tritt tn noch feftgufteflenben SïïterSjabren fafuttatio.

Sur SSegrünbung ber Sïhtwort 1 biene jJotgenbeS :

s» -vili "^"genommenen beg. SSerfaffuttgSartifel ftebt „unter
-öeructfidjtigung ber befteßenben Äranfenfaffen" ; wenn Wir
fvL tierlangen, baff fid) Sebermann für !?lmn£l)eitSfäfle üer=
uebere, fo farm bamit nicht üerftauben werben, baß alte ber
neu gu gritnbenben eibg, Sranfenfaffe beitreten. 2tber eS ge=
bort mit pr tBerßinberung beS öffentlichen ©tenbS unb gur
LnHaftung ber Strmenfaff'en Heiner unb fehwaeßer ©emeinbe*
Wefett, baß bei ber immer gunetjmenben Saßlftärfe beS $ro=
l6t(nicit§ 5lienianb nteïjr, fobctïb er eintnol frnnf tüürbe ber
öffentlichen 9Bobttbätig!eit pr Saft falte, unb Was bie fetbft
beffer fituirten 9tngeftettten anbelangt — Hegt es in ihrem
eigenen Sntereffe, wenn fie in guten STageu gegwungen wer»
ben, für franfßeitSgeiten einigermaßen p Jorgen, weßßatb
wir- baS Obligatorium auch auf atte 2?unbeS=, Cantons* unb
©emeinbeangefteflte unb Sohnarbeiter, fowie auf bie fteineu
ffltetfter, g. 93. diejenigen, Wetd)e feine ©efelteit hätten, auS=

bebneu möchten. SSetreffenb ^ongeffioniritng ber fantonaleu
unb anberer befteßenber ftranfenfaffen wäre ein befonbereS
Uteglement feftguftellen.

©twaS anbereê ift es mit bem Obligatorium gegen Un*
faß ; für bie hieraus refuttirenben Stranfbeiten würben' ge=
wöbntitbe, dienftboten, 9lngefteflte jc. ja bod) etwas aus ber
®ranfenfaffe erhalten, Wie bisher; eine ttnfallüerfidjerung für
biefetben foßte febott im Sntereffe ber Stnnabme beS ©efeßeS
burd) baS Sott, anfangs noch fafuttatio erftärt werben, ba=
flogen obtigatorifd) für alte Slrbeiter berjenigen Unternehmungen
unb ©ewerbe (unb gwar nidjt nur Wo beren fünf finb, fon*

,"ud) wo nur ©iner ift) Welche bis jeßt bem febweiger." "tiä erweiterten haftpftid)tgefeß unterfteflt finb.
dte 93ejabung non forage 2: ©S fei auch ben 9trbeit=

gebern unb anbern nicht berpftidjtetert Sßerfoneu bie ÜDtögtid)*
oit ber 93erfid)erung bis gu einem gewiffen SRajimum unb

unter befonbers aufgufteflenben ©pegialbebingungeit gu gemäß*
ren ~ erfdjeint uns fetbftPerftänblicb.

t, -i^i" Arbeitgeber finb in ben meiften gälten and) „9lr=

rer l berfetben finb bureaus nicht reich- das
Uenb ift unter Umftänben beim Unfälle beS SJleifterS nod)

tel größer als bei bemjenigen eines 9trbeiterS, weit bei
eçterem nur er fetbft unb feine gamitie, beim ttnfatt beS

ItnangieU pniad) fituirten fflfeifters aber auch feine ßieferanten
un ©efdjäftsfreunbe gu leiben haben unb mandjtuat and) bie

Slrbeiter geitweife brobtoS werben. SÖ3ir würben baher ben

ijanbwerfSmeiftern ben beitritt unter ben gleichen 23ebiitg=

ungen wie für bie Slrbeiter, gur ^raufenoerficherung fowoht
als gur Unfattberficberuug (welche jebenfaflS bon einanber gu
trennen finb) fafuttatio ermöglichen, unb ein 3?erfid)erungS=

maximum muß ja auch ber beffern Stngefteflten halber, bie

mehr gahten fönnen als mancher il'ieifter, fipirt werben.

SSetreffenb fyrage 3 finb w'.r ber Stnficht, bie S3eiträge

an bie ^ranfeitberficherung fotten bon jebem fßerficherten fetbft
begaßtt werben unb nicht bom Strbeitgeber ; ßeßterer hätte
bagegen in ber 9lnnahme, baß bie Unfaflberficherung ber

Slrbeiter nicht nur für währenb ber 9trbeitSgeit, fonbertt auch

für außer berfetben gugeftoßeiie Unfälle fdjupt, ftatt wie biS=

her 50, nur noch 40 fjkogent an bett SerficherungSbeitrag
für bie Slrbeiter gu teiften.

Um nicht biefer 9tntwort wegen ber ©nghergigfeit be=

feßutbigt gu Werben, müffen wir uns erlauben, biefe Stnficht
etwas einläßlich gu begrünbett.

SSor Slflem machen mir barauf aufmerffam, baß es fich
nicht itm Sinffteßnng bon ©mpfehlungen gut- 9luSübuug mög=

tidhfter Humanität auf bem Sßege ber greiwifligfeit, fonbertt
um gefeßtidje 2Sorfdiriften über gerechte 9Serpftid)tuugen han=

belt, burch welche übrigens ber ïïîilbthâtigfeit feine ©htanfen
gefeßt werben, darin liegt ein großer Unterfcßieb, ber bei
ber eibgenöffifdjen unb fantonaten ©efeßfabrifation in ben

teßten Sahren nicht immer erfannt würbe unb bon einem

dljetle beS SßolfeS auf eine Söeife mißachtet wirb, welche all»

mätig auf eine bertjängnißbofle 33at)n leiten fönnte. @o ift
eS feßon unb erhebenb für baS repubtifauifche @etbftbemußt=
fein, fich an bie hnnberttaufenbe gu erinnern, Wetdje für
93ranb= unb SBafferbefchäbigte, für öffentliche moßttbätige
Slnftalten unb SBerfe freiwiflig gufammengetegt würben ; attein
auS alt biefem ben Schluß gu gießen, eS müffe bieS ins=
Eünftig auf gefeßtießem Söege borgefd)rieben Werben, wäre
gewiß eine Ungeredjtigfeit unb würbe am ©nbe gu nichts
©utem führen, deßgtei^en ift eS fcßön bon einem 9lrbeit=
geber, feine Slrbeiter in alten UugtücfSfäflen gu unterftüßen
unb ferne fei eS bon uns, in biefer ®infid)t bent Sßohte ber
eine befonbere Serücffichtigung wirftich berbienenben Slrbeiter
entgegentreten gu wollen; im ©egentheil empfehlen wir aflen
Strbeitgebern, bie eS haben unb bermögen, fid) burch eitt
coûtantes, generöfeS 23orgehen gegenüber ihren Stngefteßten
unb 9lrbeitern bie bergen berfetben gu gewinnen gu fließen
unb bamit belt SHaffenßaß nach flJlögticßfeit bämpfett gu
helfen, foweit bie fèûtfSbebûrftigen fid) ßiefür mirftid) aud)
erfennttidj geigen. 9lur biefe Sbee, ber Sirbeitgeber fei immer
reich unb ber 9trbeitnebmcr immer arm, folglich fei ©rfterer
gefeßlid) gu alten möglichen Seiftungen für feine Leute gu
üerpfttchten, in gälten, wo ein moralifdjeS Utecht ßiefür nidjt
epiftirt — biefe Sbee müffeti wir energifcß befämpfen. ©S
ift gang falfcß, wenn behauptet wirb, bie ÜMfter oerbieneu
immer tneßr atS bie ©efeflen unb feien immer beffer fituirt
als teßtere; wer im täglichen Seben nadifcßaut unb richtig
rechnet, wirb fid) bon ber fltießtigfeit unferer 93ef)auptung
übergeugen. (S^tuß folgt.)

5Berfröiebenc§.
I. fantomite Sefji'tingSprnfmtg in ©aiö. die (Schluß*

feier ber erften fantonaleu SeßrlingSpritfung int @aate gur
„Srone" in ©aiS naßm bei großer Setheiligung ber §anb*
werter einen üb'erauS getungettett Sßertanf unb geftattete fidj
gu einem maßren SSotfSfefte. ©ingeleitet würbe bie Seier
wit bent Siebe „drittft im ïïîorgenrott) baßer", borgetrageu
bon bem befannteti tiidjtig gefd)utteu 2)tännerd)or ©aiS.

hierauf heißt ber Sßräfibent beS DrganifationSfomiteS, herr
dr. Sürcßer, atte ànwefenbeii freunblicßft wiflfommeu. Sit
furgeu, marfigen Sügen fd)ilbert er bie gange hartnonifdje
9trbeit beS DrganifationSfomiteS, ber Sa^eïperten unb ber

päbagogifd)en ©pperten. ©S freut ißn, fonftatireu gu fönnen,
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In erster Linie ist uns aufgefallen, daß die von Ihnen
ausgestellten Fragen für die Kranken- und Unfallversicherung
unter gleicher Rubrik figuriren. Unseies Erachtens sollten
zwei getrennte Verwaltungsabtheilungen bestehen, denn sowohl
die Frage des Obligatoriums, als diejenigen der fakultativen
Zulassung, der Ausdehnung auf die Arten der Verunglückung
und besonders der Beitragspflicht der Arbeitgeber können doch

unmöglich für Krankheiten und Unfälle die gleichen sein oder
sie würden im einten oder andern Falle oft sehr ungerecht.
Sie werden es uns daher zu Gute holten, wenn wir für
die betreffenden Rubriken je zwei Autworten ertheilen.

Frage 1 beantworten wir dahin: Der Beitritt zur eidg.
Krankenversicherung solle für alle Angestellten, Arbeiter, Hülfs-
arbeitet- und Lehrlinge sämmtlicher wirthschaftlichen Betriebe,
sowie für die Dienstboten, die Bundes-, Kantons- und Ge-
meindeangestellten und Lohnarbeiter, sowie für alle Hand-
Werksmeister, welche keine Gesellen halten — sofern All' diese
nicht in einer vom Bunde konzessionirten kantonalen oder

Deutlichen Krankenkasse versichert sind, als obligatorisch
erklart werden.

Die eidg. Unfallversicherung dagegen würde nach Ablauf
einer Liquidations- und Aufkündefrist obligatorisch für alle
Arbeiter und Lehrlinge derjenigen Unternehmungen und Ge-
werbe, deren Meister bis heute dem Fabrik- und erweiterten
Haftpflichtgesetz unterstellt sind, wobei sich der Bund das Recht
vorbehielte, dieses Obligatorium später ngch weiter auszu-
dehnen. Für alle übrigen Schweizerbürger wäre der Ein-
tritt m noch festzustellenden Altersjahren fakultativ.

Zur Begründung der Antwort 1 diene Folgendes:

m Ä! "euangenommenen bez. Verfassungsartikel steht „unter
Berücksichtigung der bestehenden Krankenkassen"; wenn wir
s-!!, verlangen, daß sich Jedermann für Krankheitsfälle ver-
sichere, so kann damit nicht verstanden werden, daß alle der
neu zu gründenden eidg, Krankenkasse beitreteu. Aber es ge-
Hort mit zur Verhinderung des öffentlichen Elends und zur
Entlastung der Armenkassen kleiner und schwacher Gemeinde-
Wesen, daß bei der immer zunehmenden Zahlstärke des Pro-
îeîklîcitH Niemand mehr, soöüld er einmal îranl mürde der
öffentlichen Wohlthätigkeit zur Last falle, und was die selbst
besser situirteu Angestellten anbelangt — liegt es in ihrem
eigenen Interesse, wenn sie in guten Tagen gezwungen wer-
den, für Krankheitszeiten einigermaßen zu sorgen, weßhalb
wir das Obligatorium auch auf alle Bundes-, Kantons- und
Gemeindeangestellte und Lohnarbeiter, sowie auf die kleinen
Meister, z. B. Diejenigen, welche keine Gesellen halten, aus-
dehnen möchten. Betreffend Konzessioniruug der kantonalen
und anderer bestehender Krankenkassen wäre ein besonderes
Reglement festzustellen.

Etwas anderes ist es mit dem Obligatorium gegen Un-
fall; für die hieraus resultirenden Krankheiten würden ge-
wöhnliche. Dienstboten, Angestellte ec. ja doch etwas aus der
Krankenkasse erhalten, wie bisher; eine Unfallversicherung für
dieselben sollte schon im Interesse der Annahme des Gesetzes
durch das Volk, anfangs noch fakultativ erklärt werden, da-
Segen obligatorisch für alle Arbeiter derjenigen Unternehmungen
und Gewerbe (und zwar nicht nur too deren fünf sind, son-

auch wo nur Einer ist) welche bis jetzt dem schweizer.
Fabnk- und erweiterten Haftpflichtgesetz unterstellt sind.

Die Bejahung von Frage 2: Es sei auch den Arbeit-
gebern und andern nicht verpflichteten Personen die Möglich-
m der Versicherung bis zu einem gewissen Maximum und

unter besonders aufzustellenden Spezialbedingungeu zu gewäh-
len -- erscheint uns selbstverständlich,

n
Arbeitgeber sind in den meisten Fällen auch „Ar-

ì ""d viele derselben sind durchaus nicht reich. Das
^leud ist unter Umständen beim Unfälle des Meisters noch
wl größer als bei demjenigen eines Arbeiters, weil bei

^ selbst und seine Familie, beim Unfall des
sinanzwll fchwach situirteu Meisters aber auch seine Lieferanten
uu Geschäftsfreunde zu leiden haben und manchmal auch die

Arbeiter zeitweise brodlos werden. Wir würden daher den

Handwerksmeistern den Beitritt unter den gleichen Beding-
ungen wie für die Arbeiter, zur Krankenversicherung sowohl
als zur Unfallversicherung (welche jedenfalls von einander zu
trennen sind) fakultativ ermöglichen, und ein Versicherungs-
maximum muß ja auch der bessern Angestellten halber, die

mehr zahlen können als mancher Meister, fixirt werden.

Betreffend Frage 3 sind w'.r der Ansicht, die Beiträge
an die Krankenversicherung sollen von jedem Versicherten selbst

bezahlt werden und nicht vom Arbeitgeber; Letzterer hätte
dagegen in der Annahme, daß die Unfallversicherung der

Arbeiter nicht nur für während der Arbeitszeit, sondern auch

für außer derselben zugestoßene Unfälle schützt, statt wie bis-
her 5V, nur noch 40 Prozent au den Versicherungsbeitrag
für die Arbeiter zu leisten.

Um nicht dieser Antwort wegen der Engherzigkeit be-

schuldigt zu werden, müssen wir uns erlauben, diese Ansicht
etwas einläßlich zu begründen.

Vor Allem machen wir darauf aufmerksam, daß es sich

nicht um Aufstellung von Empfehlungen zur Ausübung mög-
lichster Humanität auf dem Wege der Freiwilligkeit, sondern
um gesetzliche Vorschriften über gerechte Verpflichtungen han-
delt, durch welche übrigens der Mildthätigkeit keine Schranken
gesetzt werden. Darin liegt ein großer Unterschied, der bei
der eidgenössischen und kantonalen Gesetzfabrikation in den

letzten Jahren nicht immer erkannt wurde und von einem

Theile des Volkes auf eine Weise mißachtet wird, welche all-
mälig auf eine verhängnißvolle Bahn leiten könnte. So ist
es schön und erhebend für das republikanische Selbstbewußt-
sein, sich an die Hunderttausende zu erinnern, welche für
Brand- und Wasserbeschädigte, für öffentliche wohlthätige
Anstalten und Werke freiwillig zusammengelegt wurden; allein
aus all diesem den Schluß zu ziehen, es müsse dies ins-
künftig auf gesetzlichem Wege vorgeschrieben werden, wäre
gewiß eine Ungerechtigkeit und würde am Ende zu nichts
Gutem führen. Deßgleichen ist es schön von einem Arbeit-
geber, seine Arbeiter in allen Unglücksfällen zu unterstützen
und ferne sei es von uns, in dieser Hinsicht dem Wohle der
eine besondere Berücksichtigung wirklich verdienenden Arbeiter
entgegentreten zu wollen; im Gegentheil empfehlen wir allen
Arbeitgebern, die es haben und vermögen, sich durch ein
coulantes, generöses Vorgehen gegenüber ihren Angestellten
und Arbeitern die Herzen derselben zu gewinnen zu suchen
und damit den Klassenhaß nach Möglichkeit dämpfen zu
helfen, soweit die Hilfsbedürftigen sich hiefür wirklich auch
erkenntlich zeigen. Nur diese Idee, der Arbeitgeber sei immer
reich und der Arbeitnehmer immer arm, folglich sei Ersterer
gesetzlich zu allen möglichen Leistungen für seine Leute zu
verpflichten, in Fällen, wo ein moralisches Recht hiefür nicht
existirt — diese Idee müssen wir energisch bekämpfen. Es
ist ganz falsch, wenn behauptet wird, die Meister verdienen
immer mehr als die Gesellen und seien immer besser situirt
als letztere; wer im täglichen Leben nachschaut und richtig
rechnet, wird sich von der Richtigkeit unserer Behauptung
überzeugen. (Schluß folgt.)

Verschiedenes.
I. kantonale Lehrlingsprnfung in Gais. Die Schluß-

stier der ersten kantonalen Lehrlingsprüfung im Saale zur
„Krone" in Gais nahm bei großer Betheiligung der Hand-
werker einen überaus gelungenen Verlauf und gestaltete sich

zu einem wahren Volksfeste. Eingeleitet wurde die Feier
mit dem Liede „Trittst im Morgenroth daher", vorgetragen
von dem bekannten tüchtig geschulten Männerchor Gais.
Hierauf heißt der Präsident des Organisationskomites, Herr
Dr. Zürcher, alle Anwesenden freundlichst willkommen. In
kurzen, markigen Zügen schildert er die ganze harmonische
Arbeit des Organisationskomites, der -Fachexperten und der

Pädagogischen Experten. Es freut ihn, konstatireu zu können,
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